
Im Urlaub
gut versichert

Richtig versichert ist halb geplant

Wer eine Reise plant, freut sich auf ein paar unbeschwerte
Tage. Doch was ist, wenn der Urlaub wegen Krankheit nicht
angetreten werden kann oder vorzeitig beendet werden muss?
Was ist, wenn im Urlaub ein Arztbesuch fällig wird, Sie Opfer
eines Diebstahls werden oder in einen Autounfall verwickelt
sind? In solchen Fällen ist es gut, richtig versichert zu sein.

Rundum-Versicherungen überflüssig

Viele Reisebüros bieten bereits bei der Buchung Rundum-
Versicherungs-Pakete an. Diese sind aber oft teuer und un-
nötig. Besser ist es, einzelne Risiken gezielt zu versichern.
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Meist überflüssig:
Reisegepäckversicherung

Reisegepäckversicherungen sind nur selten sinnvoll. Sie sind
meist teuer, bieten aber nur einen minimalen Schutz. Kommt
das Gepäck abhanden, lehnen die Versicherer eine Schadens-
ersatzleistung meist mit dem Hinweis ab, der Schaden sei
durch „grobe Fahrlässigkeit“ herbeigeführt worden. Einmal
weggeschaut und schon hat der Kunde bei einem Gepäck-
diebstahl fahrlässig gehandelt. Und den Verlust von Geld,
Schecks und/oder Tickets ersetzen die Versicherer ohnehin
nicht.

Tipps:

•   Bis zu einer bestimmten Summe ist das Reisegepäck
     inder Hausratversicherung mit versichert. In der Regel
     sind das je nach Versicherer 10 - 20% der Versicherungs-
     summe.
•   Wenn Sie im Urlaub bestohlen wurden, können Sie Ihre
     Kredit- und EC-Karten über die EU-weit zentrale Ruf-
     nummer 116 116 sperren lassen.
•   Nehmen Sie nur die nötigsten Wertsachen mit in den
     Urlaub. Lassen Sie Wertsachen, Geld und Papiere nicht
     im Auto. Geben Sie sie – schon aus Haftungsgründen –
     am Urlaubsort zur Verwahrung an der Rezeption ab.
•   Werden Ihnen Geld oder Ausweispapiere gestohlen,
     können Sie  sich unter 0049 030 50002000 an die
     Notfallnummer des Auswärtigen Amtes wenden.

Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz

Verbrauchertipp des Monats
Weitere Informationen

Persönliche Beratung zu Versicherungen
bietet die Verbraucherzentrale in ihren
Beratungsstellen in

67655 Kaiserslautern, Fackelstraße 22
Servicetelefon: (06 31) 9 28 81,
E-Mail: vb-kl@vz-rlp.de

56068 Koblenz, Pfuhlgasse 11
Servicetelefon: (02 61) 1 27 27,
E-Mail: vb-ko@vz-rlp.de

67059 Ludwigshafen, Bahnhofstraße 1
Servicetelefon*: (06 21) 51 21 45,
E-Mail: vb-lu@vz-rlp.de

55116 Mainz, Gymnasiumstraße 4
Servicetelefon: (0 61 31) 28 48 20,
E-Mail: vb-mz@vz-rlp.de

66953 Pirmasens, Ringstraße 66
Servicetelefon: (0 63 31) 1 21 60,
E-Mail: vb-ps@vz-rlp.de

54290 Trier, Fleischstraße 77
Servicetelefon: (06 51) 4 88 02,
E-Mail: vb-tr@vz-rlp.de

sowie am landesweiten Versicherungstelefon
unter 09001 77 80 80 2
montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr
(1,50 Euro/Min. aus dem Netz der Deutschen Telekom,
Tarife aus den Netzen anderer Anbieter und den
Mobilfungnetzen können abweichen)

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Ludwigsstraße 6, 55116 Mainz
Telefon: 061 31 / 28 48 – 0
Telefax: 061 31 / 28 48 – 66
E-Mail: info@vz-rlp.de
Web: www.vz-rlp.de

Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz
Telefon: (06131) 164651
Fax: (06131) 16174649
E-Mail: presse@mufv.rlp.de
Web: www.mufv.rlp.de

Stand: April 2008

„Damit Sie Ihren Urlaub unbe-
schwert genießen können, soll-
ten Sie sich und Ihre Familie
richtig absichern. Hier erfahren
Sie, welche Versicherungen
dafür nötig und welche über-
flüssig sind. Ich wünsche Ihnen
eine gute Reise!“

Margit Conrad      
Ministerin für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz

„Wenn Sie für den Fall eines
Diebstahls vorsorgen wollen,
scannen Sie alle wichtigen Unter-
lagen ein und schicken Sie diese
an Ihre eigene E-Mail-Adresse.
So sind sie von jedem Internet-
café aus zugänglich. Dies erleich-
tert es, Ersatzpapiere zu bean-
tragen.“

Ulrike von der Lühe
Vorstand der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz



Wichtig:
Reiserücktrittsversicherung

Muss eine gebuchte Reise kurzfristig abgesagt werden, fallen
oft hohe Stornogebühren an. Dies gilt insbesondere bei ge-
mieteten Ferienhäusern, Pauschalreisen, Kreuzfahrten oder
Fernflügen. Die Reiserücktrittskostenversicherung übernimmt
die Kosten, wenn die Reise wegen eines Todesfalls in der
Familie, wegen eines Unfalls, einer unerwarteten schweren
Erkrankung, einer Schwangerschaft oder Impfunverträglich-
keit des Versicherten abgesagt werden muss.

Einige Versicherungen übernehmen die Kosten auch, wenn
der Versicherungsnehmer arbeitslos wird oder nach einer
Arbeitslosigkeit eine neue Anstellung bekommt.

Die Versicherung greift häufig nicht bei Krieg und Anschlägen
im Urlaubsland. Unter bestimmten Bedingungen haben
Pauschalreisende allerdings ein gesetzliches Kündigungs-
recht wegen höherer Gewalt.

Tipps:

•   Schließen Sie den Vertrag bis spätestens 14 Tage nach
     Reisebuchung ab.
•   Passen Sie die Versicherungssumme der Höhe des
     Reisepreises an.
•   Gute Reiserücktrittsversicherungen erstatten die Kosten
     auch, wenn die Reise aus dringenden Gründen abge-
     brochen werden muss.
•   Vereinbaren Sie keinen Selbstbehalt.

Besser ständig absichern:
Haftpflicht und Unfall

Eine private Haftpflichtversicherung ist nicht nur im Urlaub
wichtig. Jeder sollte auch im Alltag gegen Haftpflichtrisiken
abgesichert sein. Da sie weltweit gilt, erübrigt sich eine
gesonderte Reisehaftpflichtversicherung. Das gleiche gilt
auch für die Unfallversicherung. Wer invaliditätsbedingte
Einkommensausfälle nach einem Unfall abzusichern hat, sollte
lieber bei einem preisgünstigen Versicherer einen Vertrag
abschließen, der ihn in allen Lebenslagen schützt – und nicht
nur im Urlaub. Bei gleichen Leistungen gibt es allerdings
Preisunterschiede von bis zu 400 Prozent.

Tipps:

•   Informieren Sie sich umfassend und unabhängig über
     Leistungen und Preise der Versicherungen. Preisver-
     gleiche gibt es in allen Beratungsstellen der Verbraucher-
     zentrale Rheinland-Pfalz.
•   Durchforsten Sie Ihre schon bestehenden Versicherungen
     auf bereits vorhandene Deckungen, bevor Sie einen
     neuen Vertrag abschließen.

Auch im Ausland:
Autoversicherung

Kfz-Versicherung:

Grundsätzlich gilt: Mit Ihrer Kfz-Versicherung sind Sie auch
im Ausland versichert. Als Nachweis dient die „grüne Ver-
sicherungskarte“, die Sie bei Ihrer Versicherung beantragen
müssen.

Tipp:

In den meisten EU-Staaten reicht inzwischen das Auto-
kennzeichen als Nachweis der Versicherung. Die grüne
Versicherungskarte ist trotzdem zu empfehlen, da sie die
Abwicklung vor Ort erleichtert. Nicht in allen außereuro-
päischen Ländern reicht die „grüne Karte“ aus. Fragen Sie
bei Ihrer Kfz-Versicherung nach.

Schutzbrief:

Ein Schutzbrief übernimmt die Kosten für Pannen- und Un-
fallhilfe und sichert die Weiter- oder Rückfahrt sowie den
Rücktransport. Im Schadensfall werden auch etwaige Unter-
bringungskosten bezahlt.

Tipp:

Schutzbriefe erhalten Sie kostengünstig bei Ihrer Autover-
sicherung, können Sie aber auch bei Automobilclubs ab-
schließen.

Kfz-Haftpflicht für Mietwagen:

Haftpflichtversicherungen für Mietwagen haben manchmal
im Ausland unzureichende Deckungssummen. Es besteht
dann die Gefahr, dass Sie bei einem Unfall Schäden selbst
bezahlen müssen.

Tipp:

Vereinbaren Sie im Rahmen Ihrer Privathaftpflichtversiche-
rung die so genannte „Mallorcaklausel“. Ihre heimische
Privathaftpflicht deckt dann auch Schäden durch Miet-
wagen ab.

Verbrauchertipp des Monats

Ein Muss: Auslandsreise-
krankenversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung gilt zwar in den Ländern
der EU und Staaten, mit denen ein Sozialabkommen besteht.
Aber gerade bei Behandlungen in Touristengebieten besteht
die Gefahr, einen großen Teil der Kosten selbst zahlen zu
müssen. Eine Reisekrankenversicherung ist daher dringend
zu empfehlen. Sie kann auch für privat Krankenversicherte
sinnvoll sein, um einen medizinisch begründeten Rücktrans-
port abzusichern. Sie übernimmt die Kosten für:

•   Heilbehandlung und Medikamente
•   Rücktransport nach Deutschland
•   schmerzstillende Zahnbehandlungen, wenn diese bei
     Reiseantritt noch nicht vorhersehbar waren und medi-
     zinisch notwendig sind.
•   Im Todesfall die Bestattungs- oder Überführungskosten
     in die Heimat.

Tipps:

•   Wählen Sie nur Versicherungen aus, die den Rücktrans-
     port bezahlen, wenn er „medizinisch sinnvoll und ver-
     tretbar“ ist. Meiden Sie Anbieter, die ihn nur dann
     zahlen, wenn er im Ausland ärztlich angeordnet wurde.
     Eine solche Anordnung ist in den seltensten Fällen zu
     erhalten.
•   Vereinbaren Sie keinen Selbstbehalt.
•   Achten Sie auf die vertraglich festgelegte Reisedauer
     (in der Regel 6 bis 8 Wochen). Bei längeren Reisen
     benötigen Sie eine besondere Krankenversicherung
     für Einzelreisen.
•   Ziehen Sie Jahrespolicen den Tagespolicen für eine
     einmalige Reise vor.


